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Datum: 26. November 2025 

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 3. November 2025 zwischen der Stadt 
Griesheim und der Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Übertragung der mit der 
Erschließung zusammenhängenden Aufgaben und Befugnisse der Wissenschafts­ 
stadt Darmstadt im Gebiet des ehemaligen Airfield Griesheim auf die Stadt 
Griesheim. 

Antrag auf aufsichtsbehördliche . Genehmigung gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 in 
Verbindung mit § 35 Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 des Gesetzes über kommunale 
Gemeinschaftsarbeit (KGG) 

Anlage: 1 öffentlich-recht!. Vereinbarung inkl. Anlagen (im Original) 
1 Genehmigung (2 Ausfertigungen im Öriginal) 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

auf Ihren Antrag vom 5. November 2025 übersende ich Ihnen in zweifacher Ausfertigung 
meine Genehmigung der delegierenden öffentlich-rechtlichen Vereinbarung vom 
3. November 2025 zwischen der Stadt Griesheim und der Wissenschaftsstadt Darmstadt 
zur Übertragung der mit der Erschließung zusammenhängenden Aufgaben und Befug­ 
nisse der Wissenschaftsstadt Darmstadt im Gebiet des ehemaligen Airfield Griesheim 
auf die Stadt Griesheim. 

Bitte leiten Sie die für die Stadt Griesheim bestimmte Ausfertigung an deren Magistrat 
weiter und veranlassen Sie zu gegebener Zeit die öffentlichen Bekanntmachungen ge­ 
mäß§ 26 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit§ 11 KGG in der mit uns abgestimmten Art und 
Weise. 

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 3 in Verbindung mit § 11 KGG ist die öffentlich-rechtliche Ver­ 
einbarung mit dem Genehmigungsvermerk der Aufsichtsbehörde von jedem Beteiligten 
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in seinem Bekanntmachungsorgan bzw. seinen Bekanntmachungsorganen eigenverant­ 
wortlich öffentlich bekannt zu machen. · 

Künftige Änderungen sowie die Aufhebung oder Kündigung dieser öffentlich-rechtlichen 
Vereinbarung sind meiner Behörde gemäß § 27 Abs. 1 und 2 KGG zeitnah anzuzeigen 
bzw. zur Genehmigung vorzulegen. 

Mit freundlichen Grüßen 
Im Auftrag 

ßt-~ 
Christiane Wietell-Berge 



Ausfertigung Stadt Griesheim 

Genehmigung 

Gemäß § 26 Abs. 1 Satz 1 in Verbindung mit § 35 Abs. 2 Ziffer 2 und Abs. 4 des 
Gesetzes über kommunale Gemeinschaftsarbeit (KGG) vom 16. Dezember 1969 
(GVBI. 1 S. 307), zuletzt geändert durch Artikel 7 des Gesetzes vom 16. Februar 2023 · 
(GVBI. S. 83, 88), genehmige ich hiermit die auf der Grundlage von§§ 24 Abs. 1 Nr.1 
und 25 Abs. 1 KGG geschlossene öffentlich-rechtliche Vereinbarung vom 
3. November 2025 zwischen der Stadt Griesheim und der Wissenschaftsstadt 
Darmstadt zur Übertragung der mit der Erschließung zusammenhängenden Aufgaben 
und Befugnisse der Wissenschaftsstadt Darmstadt in dem aus Anlage 4 ersichtlichen 
Ge~iet in der Gemarkung Darmstadt. 
Diese öffentlich-rechtliche Vereinbarung ist Teil B des Koordinationsvertrages nach 
§§ 54 ff. HVwVfG vom 3. November 2025 zwischen der Stadt Griesheim und der 
Wissenschaftsstadt Darmstadt zur Entwicklung der Baulandflächen östlich und west­ 
lich der (auf Griesheimer Gemarkung gelegenen) Flughafenstraße und wurde in 
diesem Zusammenhang am 4. September 2025 durch die Stadtverordnetenversamm­ 
lung der Stadt Griesheim und am 25. September 2025 durch die Stadtverordnetenver­ 
sammlung der Wissenschaftsstadt Darmstadt beschlossen. 

Darmstadt, den 26. November 2025 
Regierungspräsidium Darmstadt 
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Im Auftrag 

~~7dt* 
Christiane Wietell-Berge 


